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Richtlinie 

— 

Unterzeichnungen der Dokumente der Öffentlichen Auflage und der Genehmigung 
(gemäss Art. 99 MobG) für kantonale und kommunale Mobilitätsinfrastrukturen 
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1. Gesetzliche Grundlage 

Gemäss Art. 85 und 86 des Mobilitätsgesetzes (MobG) muss für den Bau und Ausbau einer 

kantonalen und kommunalen Mobilitätsinfrastruktur ein Mobilitätsinfrastrukturplan erstellt werden. 

2. Unterzeichnungen der Pläne 

Für die Unterzeichnung der Pläne ist die Reihenfolge auf den verschiedenen Vorlagen (von oben 

nach unten) einzuhalten. 

Sind von einem Projekt mehrere Gemeinden betroffen, wird der Text „ANGENOMMEN DURCH 

DEN GEMEINDERAT …“ für jede Gemeinde einzeln aufgeführt. 

2.1 Geringfügige Änderungen während des Genehmigungsprozesses 

Werden die Auflagepläne während des Genehmigungsprozesses (Art. 101 MobG) verändert, so 

müssen diese Änderungen klar hervorgehoben werden (z.B. in Rot). Vor der Genehmigung durch den 

Gemeinderat, respektive vor der Genehmigung durch die RIMU muss der Unterschriftenbereich der 

geänderten Pläne mit dem Text „PROJEKT MIT GERINGFÜGIGEN ÄNDERUNGEN, DIE NACH  

ART. 101 Abs. 1 Bst. d MobG INFOLGE DER ÖFFENTLICHEN AUFLAGE ANGEBRACHT 

WURDEN“ ergänzt werden. 

 

2.2 Änderungen für vereinfachtes Verfahren  

Die Vorlagen sind auch für das vereinfachte Verfahren gültig, einzig die Angaben zur öffentlichen 

Auflage entfallen. 
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3. Unterschriften-Vorlagen 

Die Dokumente der öffentlichen Auflage werden auf der Titelseite mit einer der nachfolgenden 

Unterschriften-Vorlagen MO-1 bis MO-8 versehen. 

Die Zuordnung erfolgt gemäss nachstehender Tabelle: 

 

Dokumente 

Kantonsstrassen Gemeindestrassen 

Bauherr(en) 

Staat 
Staat und 

Gemeinde1) Gemeinde2) Gemeinde Gemeinde3) 

Katasterplan des Geometers Unterschrift des Geometers 

Projektsituationen MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-8 

Enteignungspläne MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-8 

Längenprofile MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-8 

Normalprofile MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-8 

Querprofile MO-6 MO-6 MO-7 MO-7 MO-7 

Signalisations- und Markierungspläne  MO-5 MO-5 MO-5 MO-5 MO-5 

Kanalisationspläne MO-1 MO-2 MO-3 MO-4 MO-8 

Andere Pläne und Details MO-6 MO-6 MO-7 MO-7 MO-7 

Technischer Bericht und Kostenvoranschlag MO-7 MO-7 MO-7 MO-7 MO-7 

Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) MO-7 MO-7 MO-7 MO-7 MO-7 
 

1) Wenn das Projekt die Gemeinde finanziell verpflichtet 

2) Wenn es sich um ein städtebauliches Projekt auf einer Kantonsstrasse handelt 

3) Wenn es sich um Ausbauarbeiten auf einer Gemeindestrasse mit finanzieller Beteiligung des Staats handelt 

 

3.1 Unterschriften-Vorlagen 

Die Unterschriften-Vorlagen stehen den Auftragnehmern im Format .pdf, .dwg und dxf zur 

Verfügung. 

Bemerkung: der graue Text in Schrägschrift wird auf den Plänen erst nachträglich angebracht, 

sofern während dem Genehmigungsprozess die Pläne abgeändert werden (siehe Kapitel 2.1). 

Die Texte für die verschiedenen Modelle 
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3.1.1 MO-1 

  

3.1.2 MO-2 
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3.1.3 MO-3 

  

3.1.4 MO-4 
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3.1.5 MO-5 
 

 

 

1:  Die Annahme durch die Gemeinde ist nur nötig falls die Gemeinde Bauherr ist (mit oder ohne 

dem Kanton) 

2: Nur für Pläne des Auflagedossiers.  

Für das Signalisationsverfahren ist dieser Text durchzustreichen oder zu entfernen. 

Anlässlich der Genehmigung und/ oder Verfügung klebt der Sektor Signalisation einen 

entsprechenden Vermerk auf und lässt den Plan durch den Kantonsingenieur unterzeichnen. 

 

  

1 

2 
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3.1.6 MO-6 
  

 

 

3.1.7 MO-7 
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3.1.8 MO-8 

 

 

 

 


